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Besondere Bedingungen für Überlassung von Hardware und/oder 
Standardsoftware  

 
1  Vertragsgegenstand 

1.1 Gegenstand dieser AGB sind der Kauf 

bzw. Miete von Hardware und/oder 

Standardsoftware durch den Kunden 

von EWERK.  

1.2 Inhalt, Beschaffenheit und Umfang der 

von EWERK geschuldeten Leistungen 

ergeben sich aus dem jeweiligen Ange-

bot (ggf. nebst Leistungsschein) sowie 

ergänzend diesen AGB.  

1.3 Ergänzend gelten die Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen der EWERK.  

1.4 Das Angebot beruht auf den vom Kun-

den mitgeteilten fachlichen und funktio-

nalen Anforderungen, insbesondere der 

von diesem mitgeteilten hard- und soft-

waretechnischen System- und Ein-

satzumgebung ergänzend aus der Be-

dienungsanleitung, soweit nichts Ande-

res vereinbart ist. Das Angebot gibt ins-

besondere die vereinbarten Leistungs-

kriterien wieder.  

1.5 Der Mietgegenstand wird nur für den im 

Vertrag vereinbarten Gebrauch vermietet 

und überlassen.  Der Kaufgegenstand 

wird auf Dauer überlassen.  

1.6 Die Preis- und Leistungsgefahr geht bei 

Direktlieferungen auf den Kunden direkt 

ab dem Auslieferungswerk bzw. Distri-

butionszentrum über.  

1.7 Transport- und sonstige Verpackungen 

nach Maßgabe der Verpackungsord-

nung werden nicht zurückgenommen. 

Kosten für die Entsorgung der Verpa-

ckungen sind vom Kunden zu tragen.  

1.8 Etwaige Analyse-, Planungs- und hier-

mit verbundene Beratungsleistungen 

sowie den Support für den Leistungsge-

genstand erbringt EWERK nur auf der 

Grundlage gesonderter Vereinbarun-

gen sowie der besonderen Geschäfts-

bedingungen.  

1.9 Die Hardware wird einschließlich einer 

Installationsanleitung geliefert. Eine Be-

dienungsanleitung (Benutzungsdoku-

mentation oder Online-Hilfe) wird nur 

geliefert, soweit sie für den bestim-

mungsgemäßen Gebrauch notwendig 

ist. Die Bedienungsanleitung und die In-

stallationsanleitung können dem Kun-

den nach Wahl von EWERK elektro-

nisch zur Verfügung gestellt werden, es 

sei denn, dass dies für den Kunden un-

zumutbar ist. Die Software wird in aus-

führbarer Form (als Objektprogramm) 

einschließlich einer Bedienungsanlei-

tung (Benutzungsdokumentation oder 

Online-Hilfe) und der Installationsanlei-

tung geliefert. Die Bedienungsanleitung 

und die Installationsanleitung können 

dem Kunden auch elektronisch zur Ver-

fügung gestellt werden, es sei denn, 

dass dies für den Kunden unzumutbar 

ist. 

1.10 Beinhaltet die Lieferung der Hardware 

eine für ihre Funktionsfähigkeit zwin-

gend notwendige Software, erhält der 

Kunde an dieser nur ein Recht zum Ein-

satz mit dieser Hardware. Sonstige 

Software unterliegt gesonderten Rege-

lungen. Soweit nichts Anderes verein-

bart ist, wird die Hard- und/oder Soft-

ware durch den Kunden installiert und in 

Betrieb genommen. Alle weiteren Leis-

tungen von EWERK, die auf Wunsch 

des Kunden erbracht werden (insbe-

sondere Einsatzvorbereitung, Installa-

tion und Demonstration erfolgreicher In-

stallation, Einweisung, Schulung und 

Beratung), werden nach Aufwand ver-

gütet. 

2  Nutzungsrechte und Schutz vor un-
berechtigter Nutzung  

Miete  

2.1 Der Mietgegenstand darf nur durch den 

Kunden und nur zu den im Vertrag verein-

barten Zwecken verwendet werden. Jede 

weitergehende Nutzung, einschließlich et-

waiger Untervermietung, bedarf der vor-

herigen schriftlichen Zustimmung des An-

bieters. An Software räumt der Anbieter 

dem Kunden, soweit nichts Anderes ver-

einbart ist, das nicht ausschließliche 

Recht ein, diese bei sich während der 

Mietzeit für eigene interne Zwecke im 

Rahmen des vertraglich vorausgesetzten 

Einsatzzwecks zu nutzen. Der Anbieter 

kann das Nutzungsrecht des Kunden wi-

derrufen und/oder den Vertrag kündigen, 

wenn der Kunde seine Nutzungsrechte 

erheblich überschreitet oder gegen Rege-

lungen zum Schutz vor unberechtigter 

Nutzung verstößt. Der Anbieter hat dem 

Kunden vorher grundsätzlich eine ange-

messene Nachfrist zur Abhilfe zu setzen.   

2.2 Der alleinige Widerruf des Nutzungsrech-

tes gilt nicht zugleich als Kündigung des 

Vertrages. Nach Widerruf hat der Kunde 

dem Anbieter die Einstellung der Nutzung 

schriftlich zu bestätigen.   

2.3 Der Anspruch des Anbieters auf eine Ver-

gütung für die über die vereinbarte Nut-

zung hinausgehende Nutzung bleibt un-

berührt. 

Kauf 
2.4 EWERK räumt dem Kunden mit voll-

ständiger Bezahlung der vereinbarten 

Vergütung das Recht ein, die verein-

barte Software in dem im Vertrag fest-

gelegten Umfang einzusetzen. Ist der 

Umfang im Vertrag nicht vereinbart, ist 

dies ein einfaches, nicht ausschließli-

ches Nutzungsrecht zum Einsatz auf 

Dauer. Dies berechtigt den Kunden nur 

zum Einsatz der Software auf einem 

Computer durch einen einzelnen Nutzer 

zur gleichen Zeit. Das Nutzungsrecht 
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umfasst nur den Einsatz für interne 

Zwecke des Kunden. Eine erweiterte 

Nutzung ist stets vor ihrem Beginn ver-

traglich zu vereinbaren. Die Vergütung 

richtet sich nach dem Umfang des Ein-

satzrechts.  

2.5 Eine Übertragung der Nutzungsrechte 

auf Dritte ist nur bei vollständiger Auf-

gabe der Rechte des Kunden zulässig. 

Der Kunde ist verpflichtet, die ihn tref-

fenden Pflichten und Nutzungsbe-

schränkungen dem Dritten aufzuerle-

gen. Dies gilt insbesondere für die 

Pflichten nach Ziffer 3.5.  

2.6 Der Kunde wird auf Anfrage von  

EWERK die Aufgabe der eigenen Nut-

zung schriftlich bestätigen.  

2.7 Der Kunde darf Software nur kopieren, 

soweit dies für den vertragsgemäßen 

Einsatz erforderlich ist. Urheberrechts-

vermerke in der Software dürfen nicht 

verändert oder gelöscht werden.  

2.8 EWERK ist berechtigt, angemessene 

technische Maßnahmen zum Schutz 

vor einer nicht vertragsgemäßen Nut-

zung zu treffen. Der Einsatz der Soft-

ware auf einer Ausweich- oder Nachfol-

gekonfiguration darf dadurch nicht we-

sentlich beeinträchtigt werden.  

2.9 Das Eigentum an überlassenen Verviel-

fältigungsstücken bleibt vorbehalten bis 

zur vollständigen Bezahlung der ge-

schuldeten Vergütung. Soweit zuvor in-

dividuell Nutzungsrechte eingeräumt 

werden, sind diese stets nur vorläufig 

und durch EWERK frei widerruflich ein-

geräumt.  

2.10 EWERK kann das Nutzungsrecht des 

Kunden widerrufen, wenn dieser nicht 

unerheblich gegen Einsatzbeschrän-

kungen oder sonstige Regelungen zum 

Schutz vor unberechtigter Nutzung 

(siehe auch Ziffern 3.4 und 3.5) ver-

stößt. EWERK hat dem Kunden vorher 

eine Nachfrist zur Abhilfe zu setzen. Im 

Wiederholungsfall und bei besonderen 

Umständen, die unter Abwägung der 

beiderseitigen Interessen den soforti-

gen Widerruf rechtfertigen, kann E-

WERK den Widerruf ohne Fristsetzung 

aussprechen. Der Kunde hat EWERK 

die Einstellung der Nutzung nach dem 

Widerruf schriftlich zu bestätigen. E-

WERK wird dem Kunden das Einsatz-

recht wieder einräumen, nachdem der 

Kunde schriftlich dargelegt und versi-

chert hat, dass keinerlei Verstöße ge-

gen das Einsatzrecht mehr vorliegen 

sowie vorherige  

2.11 Verstöße und deren Folgen beseitigt 

sind.  

3  Vergütung, Gefahrübergang  
Miete 

3.1 Der Mietzins umfasst die Vergütung für 

die Überlassung des Mietgegenstands 

und deren Aufrechterhaltung in vertrags-

gemäßem Zustand. Weitergehende Leis-

tungen, etwa Lieferung von Verbrauchs-

materialien, sind gesondert zu vergüten. 

3.2 Der Mietzins ist, soweit im Einzelfall nichts 

Anderes vereinbart ist, monatlich im Vo-

raus bis spätestens zum fünften Werktag 

eines jeden Kalendermonats frei Zahl-

stelle ohne Abzug zu zahlen 

3.3 EWERK ist ferner berechtigt, Leistungen 

nur gegen Vorkasse oder eine Sicherheit 

in Form einer Erfüllungsbürgschaft eines 

in der Europäischen Union zugelassenen 

Kreditinstituts oder Kreditversicherers 

vorzunehmen.  

Kauf  
3.4 Die Preise gelten drei Monate ab Ver-

tragsschluss. Danach kann EWERK spä-

testens bis eine Woche vor Lieferung eine 

Erhöhung des Listenpreises durch seinen 

Vorlieferanten an den Kunden entspre-

chend weiterreichen. Der Kunde kann bis 

zur Lieferung, längstens jedoch innerhalb 

eines Monats nach Mitteilung der Preiser-

höhung vom Vertrag zurücktreten, wenn 

die Preiserhöhung 5 % überschreitet.  

3.5 Die Gefahr geht auf den Kunden direkt ab 

Auslieferungslager über. Der Kunde 

transportiert die Hardware vollständig auf 

eigene Kosten und befreit EWERK von 

jeglichen Transport- und Abfertigungskos-

ten.  

4 Pflichten des Kunden  
Hardware  

4.1 Der Kunde stellt die erforderlichen Be-

triebs- und Einsatzbedingungen (z.B. 

Raum, Energie, Klima) für die Hardware 

her. Die erforderlichen Bedingungen er-

geben sich aus dem Vertrag, soweit 

dort nicht geregelt, aus der Produktbe-

schreibung oder Bedienungsanleitung.  

4.2 Der Kunde wird EWERK im Rahmen ei-

ner erforderlichen Unterstützung insbe-

sondere freien Zugang zum Aufstel-

lungsort der Hardware gewähren, die 

erforderlichen Arbeitsmittel in angemes-

senem Umfang dort zur Verfügung stel-

len und zweckdienliche Informationen 

(z.B. über Einsatzbedingungen oder 

Änderungen an der Hardware) mittei-

len.  

4.3 Der Kunde sorgt dafür, dass spätestens 

im Zeitpunkt der Lieferung fachkundi-

ges Personal für die Unterstützung von 

EWERK und den Einsatz der Hard- o-

der Software zur Verfügung steht.  

4.4 Der Kunde wird EWERK unverzüglich 

über Änderungen der Einsatzumge-

bung unterrichten. Ziffer 1.1 bleibt unbe-

rührt.  

4.5 Der Kunde wird EWERK soweit erfor-

derlich bei der Beseitigung von Mängeln 

unterstützen, insbesondere auf Wunsch 

von EWERK einen Datenträger mit der 

betreffenden Software übersenden und 

Arbeitsmittel zur Verfügung stellen.  

Software 
Der Kunde erkennt an, dass die Soft-

ware samt der Bedienungsanleitung 

und weiterer Unterlagen – auch in künf-

tigen Versionen – urheberrechtlich ge-

schützt ist. Insbesondere Quellpro-

gramme sind Betriebsgeheimnisse von 

EWERK. Der Kunde trifft zeitlich unbe-

grenzte Vorsorge, dass Quellpro-

gramme ohne Zustimmung von  
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EWERK Dritten nicht zugänglich wer-

den. Die Übertragung von Quellpro-

grammen bedarf der Einwilligung von E-

WERK, die nicht gegen Treu und Glau-

ben verweigert werden darf. Quellpro-

gramme hat EWERK nur aufgrund aus-

drücklicher Vereinbarung zu liefern.  

4.6 Der Kunde darf nichts unternehmen, 

was einer unberechtigten Nutzung Vor-

schub leisten könnte. Insbesondere darf 

er nicht versuchen, die Programme zu 

dekompilieren, außer er ist nach Ziffer 

1.2 Absatz 2 dazu berechtigt. Der 

Kunde wird EWERK unverzüglich unter-

richten, wenn er Kenntnis davon hat, 

dass in seinem Bereich ein unberechtig-

ter Zugriff droht oder erfolgt ist.  

5 Mangelansprüche des Kunden  
5.1 EWERK gewährleistet, dass die Hard- 

und/oder Software bei vertragsgemä-

ßem Einsatz den Vereinbarungen ge-

mäß 1.1 entspricht.  

5.2 Für Rechtsmängel gilt ergänzend Ziffer 

8 der Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen 

5.3 Für Sachmängel gilt ergänzend Ziffer 7 

der Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen nach Maßgabe der nachfolgenden 

Regelungen:  

5.4 Der Kunde hat Mangelansprüche nur, 

wenn gemeldete Mängel reproduzierbar 

oder anderweitig durch den Kunden 

nachweisbar sind. Für die Mitteilung 

von Mängeln gilt insbesondere Ziffer 3.5 

der Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen.   

5.5 Stehen dem Kunden Mängelansprüche 

zu, hat er zunächst nur das Recht auf 

Nacherfüllung innerhalb einer ange-

messenen Frist. Die Nacherfüllung be-

inhaltet nach Wahl von EWERK entwe-

der Nachbesserung oder Neulieferung. 

Die Interessen des Kunden werden bei 

der Wahl angemessen berücksichtigt. 

Das Eigentum an Teilen, die auf Grund 

einer Nacherfüllung ausgewechselt 

werden, geht auf EWERK über.  

5.6 Der Kunde wird EWERK den Ein- und 

Ausbau im Rahmen der Nacherfüllung 

ermöglichen, außer soweit dies dem 

Kunden unzumutbar ist. Vor eigenen 

Maßnahmen zur Mangelbeseitigung 

wird der Kunde mit EWERK Rückspra-

che halten.  

5.7 Hat der Kunde einen Anspruch auf Auf-

wendungsersatz, besteht dieser nur in 

angemessenem Umfang unter Berück-

sichtigung des Werts der betreffenden 

Leistung in mangelfreiem Zustand und 

der Bedeutung des Mangels.  

5.8 Schlägt die Nacherfüllung fehl oder ist 

sie aus anderen Gründen nicht durch-

zuführen, kann der Kunde unter den ge-

setzlichen Voraussetzungen die Vergü-

tung mindern, vom Vertrag zurücktreten 

und/oder unter den Voraussetzungen 

von Ziffer 9 der Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen von EWERK - Schadens- 

oder Aufwendungsersatz verlangen.  

5.9 Der Kunde übt ein ihm zustehendes 

Wahlrecht bezüglich dieser Mangelan-

sprüche innerhalb einer angemessenen 

Frist aus, in der Regel innerhalb von 14 

Kalendertagen nach Möglichkeit der 

Kenntnisnahme vom Wahlrecht durch 

den Kunden.  

5.10 Tritt der Kunde vom Vertrag zurück, 

wird EWERK die Hardware zurückneh-

men und die vom Kunden geleistete 

Vergütung abzüglich der dem Kunden 

gewährten Nutzungsmöglichkeiten zu-

rückzahlen, höchstens den bei der 

Rückgabe gewöhnlichen Verkaufswert 

dieser Hardware. Diese Nutzungsmög-

lichkeiten werden grundsätzlich auf-

grund einer degressiven Abschreibung 

über einen Nutzungszeitraum von drei 

Jahren berechnet. Beiden Vertragspart-

nern bleibt der Nachweis vorbehalten, 

dass ein längerer oder kürzerer Nut-

zungszeitraum zugrunde zu legen ist.  

 
 

 

 


